
 

         BEZIRKSREGIERUNG 

       DÜSSELDORF 

 
 

SITZUNGSVORLAGE 

 

Sitzung 
Nr. 

StA 
61 

VA 
      

PA 
      

RR 
      

TOP 5                   

Datum 29.11.2017                   

Ansprechpartner/in: ORBR Goer                                           Telefon: 0211-4752321 
 
Bearbeiter/in: ORBR Goer 
 
Städtebauförderung 
hier: Vorstellung des Städtebauförderprogramms „Zukunft Stadtgrün 2017“ 
 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Strukturausschusses: 

Der Strukturausschuss nimmt die Sitzungsvorlage zur Kenntnis. 

 

 

gez. Birgitta Radermacher 

Düsseldorf, den  26.10.2017 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Die Mitglieder des Regionalrats Düsseldorf wurden am 28.09.2017 über das neue 
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün 2017" informiert (Vorlage: 05/70). 
Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen, die zwingend einer der folgenden För-
derkulissen zuzuordnen sind: 
 
1. Förderung von Maßnahmen in neuen Stadterneuerungsgebieten und/oder 
2. Förderung von Maßnahmen in bestehenden Stadterneuerungsgebieten 
 
Das Programm verfolgt vorrangig folgende Ziele: 

• Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur durch die Anlage, Sanierung 
Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflä-
chen, 

• Steigerung der Lebens- und Wohnqualität, 
• Verbesserung des Stadtklimas und der Umweltgerechtigkeit sowie 
• gesellschaftliche Teilhabe durch bürgerschaftliche Verantwortung 

 
Die Fördermittel können eingesetzt werden für Investitionen in städtebauliche Maß-
nahmen, insbesondere für 

• die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme wie Erarbeitung (Fortschreibung) 
integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte, 

• die Aufwertung und Qualifizierung des öffentlichen Raumes, des Wohnum-
feldes sowie von Grün- und Freiräumen sowie die Instandsetzung, Erweite-
rung und Modernisierung von Gebäuden und öffentlicher Infrastruktur des 
Quartiers im Rahmen von quartiersbezogenen Stadtgrünmaßnahmen, 

• die Herstellung multifunktionaler Grün- und Freiflächen von ökologischer, 
sozialer und städtebaulicher Bedeutung, 

• die Vernetzung von Grün- und Freiräumen, 
• Bau- und Ordnungsmaßnahmen auf Grundstücken mit leerstehenden, fehl-   

oder mindergenutzten Gebäuden und von Brachflächen einschließlich Nach-
nutzung bzw. Zwischennutzung durch Grün- und Freiflächen, 

• Maßnahmen der Barrierearmut bzw. -freiheit. 
 
Für das Jahr 2017 werden insgesamt 27,65 Mio. € für ganz NRW an Fördermitteln 
zur Verfügung gestellt. Die Höhe des Fördersatzes richtet sich nach dem vom Städ-
tebauministerium vorgegebenen Fördersatzerlass. Die für 2017 geltenden, von IT 
NRW festgesetzten Fördersätze sind als Anlage daher noch einmal beigefügt. 
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Anlagen: 
- Sachdarstellung 
- Übersicht über das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün NRW 2017“ 
- Übersichten der Fördersätze 2017 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
- Fortsetzung -: 
 
Die Kommunen des Landes waren aufgerufen, bis zum 06.10.2017 Förderanträge 
bei den Bezirksregierungen zu stellen. Mit Ablauf der Frist wurden nunmehr insge-
samt 6 Förderanträge mit einem beantragten Zuwendungsvolumen in Höhe von rd. 
3,9 Mio. € vorgelegt. Im Zuständigkeitsbereich des Regionalrats beantragten die 
Städte Hilden und Mettmann davon eine Förderung mit einem Zuschussvolumen in 
Höhe von 966.000 € ein. Die Anträge im gesamten Regierungsbezirk können im 
Einzelnen dem Programmvorschlag (Anlage 1) entnommen werden. 
 
Die von den Kommunen eingereichten Förderanträge sind durch die Bezirksregie-
rungen als Bewilligungsbehörden hinsichtlich ihrer allgemeinen Förderfähigkeit und 
Umsetzungsreife geprüft worden. 
 
Im Ergebnis umfasst der vorgelegte Programmvorschlag im Zuständigkeitsbereich 
des Regionalrats eine Maßnahme in der Priorität A mit einem Fördervolumen von 
735.000 €. 
 
Die Priorisierung seitens der Bezirksregierungen erfolgte hinsichtlich der Priorität 
„A“ insoweit, dass mit „A“ all diejenigen Anträge versehen sind, die die Fördervo-
raussetzungen bereits zur Abgabefrist (6. Oktober 2017) erfüllt haben oder zeitnah 
nachfolgend zum Programm-Einplanungsgespräch (6. November 2017) erfüllen. 
Unter die Priorisierung „B“ fallen all diejenigen Anträge, die die zur Priorisierung 
„A“ vorgenannten Voraussetzungen (s.o.) nicht erfüllen. 
 
Eine Kontingentierung der Fördermittel wurde im Gegensatz zum jährlichen Städte-
bauförderprogramm durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung (MHKBG) NRW nicht vorgenommen. Die Entscheidung über die 
Förderung der einzelnen Anträge wird durch das MHKBG NRW getroffen werden. 
 
Das Einplanungsgespräch zwischen den Bezirksregierungen und dem MHKBG 
NRW ist als gebündelter Termin für den 06.11.2017 geplant. 
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Einplanung Städtebauförderprogramm NRW 2017
Stand: 20.10.2017

Bundes-

mittel

Landes-

mittel

RVR

oder

BR

Summen: 5.565 3.691 1.744 1.947

Düsseldorf Duisburg (112000)

AZ Duisburg - Masterplan 

Innenstadt: Teil 1 - 

Klostergarten
A 200 80 160 66 94

Der im Innenhafen gelegene Museumsgarten  des 

Kultur- und Stadthistorischen Museums soll als 

Klostergarten umgestaltet werden: Bepflanzung 

mit Kräutern, Heilpflanzen, Streuobstwiese, 

Baumhain, Ergänzung durch Sitzbereiche, 

Erweiterung der Bestandsfläche auf 2.000 qm, 

städt. Fläche, öffentlich zugänglich

RVR

Düsseldorf Duisburg (112000)

AZ Duisburg - Masterplan 

Innenstadt: Teil 2 - 

Straßenbaumkonzept, 

punktuelle Aufwertung und 

Erschließung

A 298 80 238 99 139

Aufwertung und Neugliederung von 

Straßenräumen durch punktuelle 

Baumpflanzungen in Bereichen, in denen eine 

umfängliche Neugestaltung nicht erforderlich ist, 

Auswahl der Straßen nach dem "Leiterkonzept 

gem. IHI, insgesamt 65 Bäume und 13 

Pflanzscheiben mit Rankgerüst

RVR

Düsseldorf Essen (113000)           
Soz. Stadt Bochold/ Altendorf: 

Krupppark 3. Bauabschnitt
A 2.706 80 2.165 902 1.263

Der Krupp- Park umfasst insgesamt 22 ha.  Die 

Bauabschnitte 1+2 von der Rheinischen Bahn im 

Norden bis zur Altendorfer Straße im Süden 

wurden 2015 fertiggestellt.  Es ist eine Hügel-

landschaft mit See, Wegen, Aussichtspunkten 

sowie Spiel- und Aufenthaltsflächen entstanden. 

Mit dem 3. Abschnitt wird die Hügellandschaft 

nach Süden fortgesetzt und mit Wegen und 

Wäldchen ausgestaltet. Eine Sportanlage wird 

einbezogen, die aber selbst nicht Gegenstand der 

Förderung ist.

RVR

Düsseldorf Hilden

AZ Hilden Innenstadt, 

Revitalisierung des Stadtparks 

und des Fritz-Gressard-Platzes
A 1.470 50 735 490 245

Es ist vorgesehen, neue Blickbeziehungen durch 

Freischnitte herzustellen, neue Stauden und 

Bäume anzupflanzen, Spielbereiche für Kinder- 

und Jugendliche zu schaffen, einen Bauerngarten 

einzurichten, versiegelte Bereiche an der 

Stadthalle durch eine grüne Insel aufzulockern, 

das Teichufer mit Sitzstufen zu versehen und eine 

öffentliche, behindertengerechte Toilette 

einzurichten.

BR

Regionalrats-

Zuordnung

zwf.

Ausgaben

akt.

Förder-

satz
in %

Förderung

2017

davon:

Projektbeschreibung
Bezirks-

regierung

Mittelempfänger

Stadt/Gemeinde/GV

(Investitionsort)

Bezeichnung der 

Gebietskulisse / 

Maßnahme F
ö

rd
e
r-

p
ri

o
ri

tä
t

Einplanung Programm 2017  in TEUR 
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Einplanung Städtebauförderprogramm NRW 2017
Stand: 20.10.2017

Bundes-

mittel

Landes-

mittel

RVR

oder

BR

Regionalrats-

Zuordnung

zwf.

Ausgaben

akt.

Förder-

satz
in %

Förderung

2017

davon:

Projektbeschreibung
Bezirks-

regierung

Mittelempfänger

Stadt/Gemeinde/GV

(Investitionsort)

Bezeichnung der 

Gebietskulisse / 

Maßnahme F
ö

rd
e
r-

p
ri

o
ri

tä
t

Einplanung Programm 2017  in TEUR 

Düsseldorf Mettmann
Grünzug Mettmann-Süd, am 

Steinbruch
B 330 70 0 0 0

Unter dem Titel "Begegnungsraum für Alle" soll 

der vorhandene Park aufgewertet werden. Im 

Rahmen einer Bürgerbeteiligung / 

Stadtteilkonferenz wurden Ziele an die künftige 

Nutzung formuliert und ein grünplanerisches 

Konzept erstellt. Es sind Zonierungen mit 

unterschiedlichen Angeboten an Spielflächen, 

Spielgeräten und Erholungsbereichen für 

unterschiedliche Generationen geplant.

BR

Düsseldorf Wesel (170048)  
SUW - Wesel Innenstadt: 

Kasinogarten
A 561 70 393 187 206

Neugestaltung als multifunktionale Grünfläche 

(Aufenthaltsort für Anwohner und angrenzende 

Schulen/ Kitas, Veranstaltungsort, Verbesserung 

des Stadtklimas), Anlage von 2 

Aufenthaltsbereichen ("Freiluft-Klassenzimmer"), 

Ergänzung des alten Baumbestands, Erneuerung 

Wegebelag, Sitzbänke und Beleuchtung

RVR
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IT.NRW Verteilung der Fördersätze für die Städtebauförderung 2017
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AGS
Verw.-

form
Fördersatz 2017

Regierungsbezirk Düsseldorf -Gemeinden-

170004 2 A Alpen                         40

154004 2 B Bedburg-Hau                   50

166004 2 Brüggen                       60

170008 2 D Dinslaken, Stadt              70

162004 2 Dormagen, Stadt               70

112000 1 Duisburg, kreisfreie Stadt    80

111000 1 Düsseldorf, kreisfreie Stadt  60

154008 2 E Emmerich am Rhein, Stadt               70

158004 2 Erkrath, Stadt                60

113000 1 Essen, kreisfreie Stadt       80

154012 2 G Geldern, Stadt                60

154016 2 Goch, Stadt                   60

166008 2 Grefrath                      70

162008 2 Grevenbroich, Stadt           60

158008 2 H Haan, Stadt                   60

170012 2 Hamminkeln                    60

158012 2 Heiligenhaus, Stadt           70

158016 2 Hilden, Stadt                 50

170016 2 Hünxe                         60

154020 2 I Issum                         60

162012 2 J Jüchen                        60

162016 2 K Kaarst, Stadt                 50

154024 2 Kalkar, Stadt                 60

170020 2 Kamp-Lintfort, Stadt          70

166012 2 Kempen, Stadt                 50

154028 2 Kerken                        60

154032 2 Kevelaer, Stadt               60

154036 2 Kleve, Stadt                  70

162020 2 Korschenbroich, Stadt         60

154040 2 Kranenburg                    60

114000 1 Krefeld, kreisfreie Stadt     80

158020 2 L Langenfeld (Rhld.), Stadt     50

162022 2 M Meerbusch, Stadt              50

158024 2 Mettmann, Stadt               70

170024 2 Moers, Stadt                  80

116000 1 Mönchengladbach, krfr. Stadt  80

158026 2 Monheim am Rhein, Stadt                50

117000 1 Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt 70

166016 2 N Nettetal, Stadt               60

170028 2 Neukirchen-Vluyn, Stadt       70

162024 2 Neuss, Stadt                  60

166020 2 Niederkrüchten                60

119000 1 O Oberhausen, kreisfreie Stadt  80

158028 2 R Ratingen, Stadt               50

154044 2 Rees, Stadt                   60

120000 1 Remscheid, kreisfreie Stadt   80

170032 2 Rheinberg, Stadt              60

154048 2 Rheurdt                       60

162028 2 Rommerskirchen                70

170036 2 S Schermbeck                    70

166024 2 Schwalmtal                    60

122000 1 Solingen, kreisfreie Stadt    80

170040 2 Sonsbeck                      60

154052 2 Straelen, Stadt               50

166028 2 T Tönisvorst, Stadt             60

154056 2 U Uedem                         60

Bezeichnung

Tabelle 3 - Fördersätze Gesamtübersicht alphabetisch- Stand: 10.01.2017



IT.NRW Verteilung der Fördersätze für die Städtebauförderung 2017
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AGS
Verw.-

form
Fördersatz 2017Bezeichnung

158032 2 V Velbert, Stadt                70

166032 2 Viersen, Stadt                80

170044 2 Voerde (Niederrhein), Stadt   70

154060 2 W Wachtendonk                   40

154064 2 Weeze                         60

170048 2 Wesel, Stadt                  70

166036 2 Willich, Stadt                50

158036 2 Wülfrath, Stadt               50

124000 1 Wuppertal, kreisfreie Stadt   80

170052 2 X Xanten, Stadt                 60

Regierungsbezirk Düsseldorf -Kreisverwaltungen-

154001 3 Kreis Kleve 60

158001 3 Kreis Mettmann 50

162001 3 Rhein-Kreis Neuss 60

166001 3 Kreis Viersen 60

170001 3 Kreis Wesel 60

Tabelle 3 - Fördersätze Gesamtübersicht alphabetisch- Stand: 10.01.2017


